
der Beilagen zu den steno(1;raphischen Protokollen des 

Bundesral;es 

B e r i c L t 

des lTinanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 4. Dezember 

1973, betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bezügegesetz. geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß soll der Um
fang der Zuständigkeit des Präsidenten des Nationalrates 
zur Vollziehung der Bestimmungen des Bezügegesetzes im 
Sinne der Erläuterungen im Ausschußbericht in 420 der Bei
lagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 

XIII. GP zu § 50 Bezügegesetz klargestellt werden. 
Der Finanzausschuß hat die gegenständliChe Vorlage in 

seiner Sitzung vom 18. Dezember 1973 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 
Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 4. De

zember 1973, betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem 
das Bezügegesetz geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 18. Dezember 1973 

S c h war z man n 
Berichterstatter 

Sei d 1 
Obmann 
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